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01.12.2011 

Dem 
Haushaltsausschuss 

überwiesen 

 
Änderungsantrag  
der Fraktionen der CDU und der FDP 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  
Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 18/4670 zu Drucksache 18/4400  

 
      
 
 
 
Einzelplan  15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst  
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  15 02 Förderung der Wissenschaft und Kunst 
Buchungskreis: 2995 
 
Förderproduktnummer 
lt. Leistungsplan 

12 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Stiftungsuniversität Frankfurt 
 
 

Sonstige Veränderungen:      

Produktblatt Stiftungsuniversität Frankfurt 
zu 8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke: 
 
Die Rücklagen des Fachbereichs Medizin, sowie die zweckgebundenen Rücklagen der öffentlichen Drittmittel des 
Fachbereichs Medizin, können im Buchungskreis des Universitätsklinikums Frankfurt am Main verwaltet werden. 
Eine Verzinsung findet nicht statt. Eine Rückführung der Liquidität zugunsten des Landeshaushalts zum Ende des 
Haushaltsjahres erfolgt nicht. 
 
 

 
 

 
 

Der Wirtschaftsplan, das zugehörige Produktblatt und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
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Begründung des Änderungsantrags:      

 

Die Leistungen von Forschung und Lehre des Fachbereichs Medizin und die Leistungen der Krankenversorgung des 
Frankfurter Universitätsklinikums sind aufs engste in den Personen, Sachausgaben und Investitionen miteinander 
verwoben und müssen im Vollzug im Rahmen einer anerkannten Trennungsrechnung abgerechnet werden. 
 
Das Universitätsklinikum verwaltet daher treuhänderisch die Mittel des Fachbereichs. Um die dem Fachbereich 
eingeräumte überjährige Flexibilität bei der Bildung von Verwaltungsrücklagen und zweckgebundenen Rücklagen für die 
öffentlichen Drittmittel auch in dem Treuhandverhältnis zu gewährleisten, soll die Rücklagenbildung im Buchungskreis 
des Universitätsklinikums zugelassen werden 

 
 
 
 
Wiesbaden, 01.12.2011 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Parl. Geschäftsführer 
Holger Bellino 
 

      Für die Fraktion der FDP 
Der Parl. Geschäftsführer 

Leif Blum 

               


